
 

 
 
 
 

Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates 

 
 

Sitzungsdatum: Donnerstag, 31.07.2025 
Beginn: 20:04 Uhr 
Ende 22:18 Uhr 
Ort: im Feuerwehrhaus  

 

 

Anwesenheitsliste 

1. Bürgermeister 

Hoffmann, Florian    

Mitglieder des Gemeinderates 

Hafner, Simon    
Hansch, Florian    
Högenauer, Nikolaus, Dr.    
Kettler, Jakob    
Schiller, Helmut    
Schneider, Patrick    
Stief, Ralf    
Vogt, Elisabeth    
Wilhelm, Jakob    
Wilhelm, Karl    

Schriftführer 

Graf, Matthias    

 
Weitere Anwesende 

Frau Kömmling, Doris (Klima³) 
Frau Martin, Anna-Maria (PV München) 
Frau Mosehni, Farnaz (PV München) 

TOP 5 Ö 
TOP 6 Ö 
TOP 6 Ö 

 

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder des Gemeinderates 

Hornsteiner, Matthias    
Liebner, Peter    
Lutzenberger, Korbinian    
Noll, Peter    
Seiz, Ralph    
von Thülen, Nicole    
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Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit des Gemeinderats und 

Genehmigung der Tagesordnung 
  

2. Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung 
  

3. Bürgeranliegen 
  

4. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
  

5. Kommunale Wärmeplanung im Konvoi - Grundsatzbeschluss 
  

6. Bauleitplanverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Seestraße" für das Grund-
stück Fl.Nr. 326; hier: Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

  

7. 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Utting am Ammersee "Seestraße"; 
hier: Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

  

8. Schaffung Kinderbetreuungsplätze am Standort Bahnhofstraße 31 
  

9. Erlass einer Stellplatzsatzung 
  

10. Bauhof - Erwerb Mehrzweckfahrzeug 
  

11. Zuschussantrag Unser Dorf - Erhaltungs- und Verschönerungsverein e. V. - 1250 Jahre 
Holzhausen 

  

12. Nepomuk Statue, Seestraße 
  

13. Feststellung der Jahresrechnung 2023 
  

14. 16. Änderung des Bebauungsplans "Am Moosgraben"; Behandlung der Anregungen und 
Abwägungen der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB; 

  

15. Anfragen und Mitteilungen 
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Erster Bürgermeister Florian Hoffmann eröffnet um 20:04 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates und begrüßt alle Anwesenden. 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit des Gemein-

derats und Genehmigung der Tagesordnung 
 

 
Beschluss: 
 

1. Die Gemeinderatsmitglieder erklären sich mit der Einhaltung aller Form- und Fristbestim-
mungen der Ladung nach Gesetz einverstanden. 

2. Es wird festgestellt, dass der Gemeinderat beschlussfähig ist.  
3. Der Gemeinderat ist mit der Tagesordnung, wie vorgeschlagen, einverstanden. 

 
Abstimmung: Ja 11  Nein 0   
 
 
2. Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung  

 
Beschluss: 

 
Die öffentliche Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 26.06.2025 wird ohne Erinnerung ge-
nehmigt. 
 
Abstimmung: Ja 11  Nein 0   
 
 
3. Bürgeranliegen  

 
Zur Kenntnis genommen  
 
 
4. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung  

 
Beschluss: 
 
Es erfolgt keine weitere Beschlussfassung. 
 
Zur Kenntnis genommen  
 
 
5. Kommunale Wärmeplanung im Konvoi - Grundsatzbeschluss  

 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat beauftragt die Gemeindeverwaltung, die kommunale Wärmeplanung im 
Konvoi mit den Gemeinden der VG Schondorf (Schondorf am Ammersee, Eching am Am-
mersee und Greifenberg) durchzuführen. 
 

2. Die Energieagentur KLIMA³ wird mit der Vorbereitung des Konvois beauftragt. Sie unter-
stützt die Gemeinden bei der Erstellung eines entsprechenden Leistungsverzeichnisses, 
begleitet Gespräche zur organisatorischen Ausgestaltung sowie Rollenverteilung und er-
stellt die notwendigen Unterlagen, wie bspw. eine Kooperationsvereinbarung etc. 
 

3. Bei einer Markterkundung werden Leistungsverzeichnisse etc. allen angesprochenen Un-
ternehmen zur Verfügung gestellt.  

 
Abstimmung: Ja 11  Nein 0   
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6. Bauleitplanverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Seestraße" für 
das Grundstück Fl.Nr. 326; hier: Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbe-
schluss 

 

 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Utting am Ammersee beschließt die Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans „Seestraße“ für das Grundstück mit der Fl.Nr. 326, Ge-
markung Utting am Ammersee, Seestraße 24 und 26. 
Die Aufstellung erfolgt im Regelverfahren mit Erstellung eines Umweltberichts. 

 
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Utting am Ammersee billigt den Vorentwurf des Planungs-

verbandes Äußerer Wirtschaftsraum des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Seestra-
ße“ in der Fassung vom 31.07.2025. 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, redaktionelle Änderungen in die vorliegende Fassung ein-
zuarbeiten. 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 
BauGB einzuleiten (frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung). 

 
 
Abstimmung: Ja 11  Nein 0   
 
 
7. 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Utting am Ammersee 

"Seestraße"; hier: Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
 

 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplans für 
das Grundstück FlNr. 326, Gemarkung Utting am Ammersee, im Regelverfahren mit Durch-
führung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB. 

 
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Utting am Ammersee billigt den Vorentwurf des Planungs-

verbandes Äußerer Wirtschaftsraum der 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Utting am Ammersee in der Fassung vom 31.07.2025. 

 
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, redaktionelle Änderungen in die vorliegende Fassung ein-

zuarbeiten. 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 
BauGB einzuleiten (frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung). 

 
Abstimmung: Ja 11  Nein 0   
 
8. Schaffung Kinderbetreuungsplätze am Standort Bahnhofstraße 31  

 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt, die Durchführung eines VgV-Verfahrens mit vorgelagertem 
Planungswettbewerbs in Kombination mit der Platzgestaltung Umfeld Bahnhofstraße 31 mit 
Bahnhofstraße und Refugium. 
 

2. Das Büro Weisel und Hess werden beauftragt, entsprechende Leistungsbeschreibung für 
die Wettbewerbs-/ Verfahrensbetreuung auszuarbeiten. 
 

3. Es ist auf eine kostengünstige und zweckmäßige Gestaltung zu achten. 
 
Abstimmung: Ja 11  Nein 0   
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9. Erlass einer Stellplatzsatzung  

 
Beschluss: 
 
Folgende Satzung wird beschlossen: 
 

Satzung über die Anzahl, die Ablöse und die Gestaltung von Stellplät-
zen 

 
Stellplatzsatzung 

 
 

Die Gemeinde Utting am Ammersee erlässt aufgrund Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796 
ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573 ff.) und Art. 81 
Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch § 36 G zur Anpassung an das 
Neue Dienstrecht vom 20.12.2011 (GVBl. S. 689) folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im 
Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im gesamten Gemeindegebiet Utting am Ammersee.  
 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von 
den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 
 
 
 
 

§ 2 Anzahl der erforderlichen Stellplätze 
 

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeu-

gen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsände-

rung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn durch die Änderung oder Nutzungs-

änderung zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 

 
(2) Die Anzahl der nach Art. 47 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 BayBO erforderlichen Stell-
plätze bemisst sich nach Anlage zur Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen 
sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30.November 1993 in ihrer jeweils 
gültigen Fassung (Garagen- und Stellplatzverordnung), soweit in dieser Satzung nichts 
Abweichendes geregelt wird. 

 
(3) Für Wohnungen bis 50,0 m² ist ein Stellplatz, für Wohnungen ab 50,0 m² sind zwei 
Stellplätze nachzuweisen; für Mietwohnungen, für die eine Bindung nach dem Bayeri-
schen Wohnraumförderungsgesetz besteht, sind unabhängig von der Größe 0,5 Stellplät-
ze je Wohnung nachzuweisen.  
(4) Der Stellplatzbedarf ist rechnerisch auf zwei Stellen hinter dem Komma zu ermitteln 
und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei Vorhaben mit unterschiedlichen 
Nutzungen ist der Stellplatzbedarf jeder einzelnen Nutzung zunächst ohne Rundung zu 
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ermitteln und zu addieren; diese Zahl ist unter Zugrundelegung der Rundungsregel der 
Sätze 2 und 3 auf eine ganze Zahl festzustellen. 
 
(5) Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze für Vorhaben, die in der Anlage nicht erfasst 
sind, ist nach den besonderen Verhältnissen im Einzelfall unter sinngemäßer Berücksich-
tigung der Richtzahlen für Vorhaben mit vergleichbarem Bedarf zu ermitteln. 
 
(6) Werden Anlagen errichtet, geändert oder in ihrer Nutzung geändert, bei denen ein Zu- 
und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind auch die insoweit erforderlichen Stellplätze für 
Fahrräder und einspurige Kraftfahrzeuge herzustellen. Die Anzahl richtet sich nach der Art 
und der Zahl der zu erwartende Benutzer und Besucher der jeweiligen Anlage. 
 
(7) Für Anlagen mit regelmäßigem Lastkraftwagenverkehr ist auch eine ausreichende An-
zahl von Stellplätzen für Lastkraftwagen nachzuweisen. Auf ausgewiesenen Ladezonen 
für den Anlieferverkehr dürfen keine Stellplätze nachgewiesen werden.  
 
(8) Für Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr mit Autobussen zu erwarten ist, ist auch 
eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen für Autobusse nachzuweisen. 
 
(9) Werden Anlagen verschiedenartig genutzt, ist der Stellplatzbedarf für jede Nutzung 
(Verkehrsquelle) getrennt zu ermitteln. Eine gegenseitige Anrechnung ist nur bei zeitlich 
getrennter Nutzung möglich. 
 
(10) Notwendige Stellplätze müssen ungehindert und unabhängig voneinander befahrbar 
und nutzbar sein. Der Vorplatz vor Garagen (Stauraum) gilt daher nicht als Stellplatz im 
Sinne dieser Satzung.  
 
 

§ 3 Möglichkeiten zur Erfüllung der Stellplatzpflicht 
 
(1) Die Stellplatzpflicht wird erfüllt durch Herstellung der Stellplätze auf dem Baugrund-
stück (Art. 47 Abs. 3 Nr. 1 BayBO).  
 
(2) Die Stellplätze können auch auf eigenem oder fremdem Grundstück in der Nähe her-
gestellt werden. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der 
Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem 
Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.  
 
(3) Stellplätze und Garagen dürfen auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen 
Grundstück im Sinne des Absatz 2 nicht errichtet werden, wenn 
- aufgrund von Festsetzungen im Bebauungsplan auf dem Baugrundstück keine Stellplät-
ze oder Garagen angelegt werden dürfen,  
- das Grundstück zur Anlegung von Stellplätzen oder Garagen nicht geeignet ist, oder 
- wenn sonst ein überwiegend öffentliches Interesse gegen die Errichtung besteht 
 
 
 
 
§ 4 Anforderung an die Herstellung, Beschaffenheit, Anordnung und Gestaltung der Stell-

plätze 
 
(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über 
den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 
30.November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
 



Sitzung des Gemeinderates vom 31.07.2025 Seite 7 von 9 
 

(2) Die Stellplatzfläche muss mindestens 5,50 m lang und 2,50 m breit sein.  
 
(2) Für Stellplätze ist eine ausreichende Bepflanzung der Zufahrten und der Stellflächen 
vorzusehen. Die Flächen sind möglichst unversiegelt oder mit wassergebundener Decke 
und breitflächiger Versickerung (z. B. Rasengittersteine, Schotter-, Pflasterrasen) anzule-
gen. Es ist für die Stellplatzfläche eine eigene Entwässerung vorzusehen. Die Entwässe-
rung darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen erfolgen.   
Stellplätze sind durch Bepflanzungen abzuschirmen. Stellplatzanlagen mit mehr als 10 
Stellplätzen sind durch Bäume und Sträucher zu gliedern; dabei ist für je 10 Stellplätze 
mindestens ein standortgerechter Baum zu pflanzen, dessen Baumscheibe mindestens 
der Fläche eines Stellplatzes entspricht. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass spätes-
tens nach jeweils 3 Stellplätzen ein mindestens 2,50 m breiter Bepflanzungsstreifen anzu-
legen ist.  
(3) Zwischen Stellplätzen und öffentlicher Verkehrsfläche ist ein offener Stauraum in der 
erforderlichen Länge einzuhalten.  
Bei geschlossenen Garagentoren beträgt der Stauraum min. 5 m, bei Carports beträgt der 
Stauraum min. 1,50 m.  
 
(4) Stellplätze für Besucher müssen leicht und auf kurzem Wege erreichbar sein. Soweit 
sie durch Tiefgaragenstellplätze nachgewiesen sind, sind Hinweisschilder anzubringen. 
 
(5) Stellplätze für Schank- und Speisewirtschaften sowie für Beherbergungsbetriebe sind 
so anzuordnen, dass sie leicht auffindbar sind. Auf sie ist durch entsprechende Schilder 
hinzuweisen. 
 
(6) Mehr als 4 zusammenhängende Stellplätze sind, nur über eine gemeinsame Zu- und 
Abfahrt mit einer Höchstbreite von 6 m an die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen. 
 
(7) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsich-
tigten Nutzung herzustellen.  
 

 
§ 5 Ablöse der Stellplätze 

 
(1) Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kosten ih-
rer Herstellung gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Entschei-
dung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen der Gemeinde. Der 
Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, 
wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks 
tatsächlich hergestellt werden können. 
 
2) Die Einzelheiten über die Ablösung werden im Ablösungsvertrag geregelt. 
 
(3) Der Ablösungsvertrag ist vor Erteilung der Baugenehmigung abzuschließen. Ist die 
Erteilung einer Baugenehmigung nicht erforderlich, so ist der Vertrag spätestens einen 
Monat vor Baubeginn abzuschließen. 

 
 

§ 6 Abweichungen 
 

Von den Vorschriften dieser Satzungen können nach Art. 63 BayBO Abweichungen von 
der Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt werden. Bei verfah-
rensfreien Vorhaben entscheidet die Gemeinde. 
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§ 7 Ordnungswidrigkeiten 
 
Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann gemäß Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO belegt 
werden, wer 
- Stellplätze entgegen §§ 2 und 3 dieser Satzung nicht oder  
- entgegen den Geboten und Verboten des § 4 errichtet. 

 
 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. September 2025 in Kraft. 
 
(2) Mit dieser Satzung tritt § 8 der Satzung über örtliche Bauvorschriften vom 11.04.2008 
außer Kraft.  

 
 
 
Utting am Ammersee, den 31.07.2025 
 
 
 
Florian Hoffmann 
Erster Bürgermeister 

 
 
Abstimmung: Ja 10  Nein 0   
 
 
10. Bauhof - Erwerb Mehrzweckfahrzeug  

 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat ist mit der Beschaffung von 2 Fahrzeugen von bis zu 100.000 € einver-
standen. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt bzw. ermächtigt die Fahrzeuge zu beschaffen. 
 
Abstimmung: Ja 10  Nein 1   
 
 
11. Zuschussantrag Unser Dorf - Erhaltungs- und Verschönerungsverein e. V. - 1250 

Jahre Holzhausen 
 

 
Beschluss: 
 

1. Dem Verein „Unser Dorf – Erhaltungs- und Verschönerungsverein e.V. wird ein Zuschuss 
für 1250 Jahre Holzhausen in Aussicht gestellt.  

2. In der Haushaltsplanung 2026 sind 10.000,00 € einzuplanen. 
 
Abstimmung: Ja 11  Nein 0   
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12. Nepomuk Statue, Seestraße  

 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt, einen neuen Standort für die Nepomuk-Statue festzulegen. 
2. Standort neu: Grünfläche Ecke „Im Gries“ und „Mühlbachstraße“ 

 
Abstimmung: Ja 11  Nein 0   
 
 
13. Feststellung der Jahresrechnung 2023  

 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt die Jahresrechnung 2023 zur Kenntnis. 
2. Die Jahresrechnung 2023 ist örtlich zu prüfen. 

 
Abstimmung: Ja 11  Nein 0   
 
 
14. 16. Änderung des Bebauungsplans "Am Moosgraben"; Behandlung der Anregun-

gen und Abwägungen der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB; 

 

 
Beschluss: 
 
Satzungsbeschluss: 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Utting am Ammersee nimmt vom Verfahren nach § 4 a Abs. 3 BauGB, Betei-

ligung der Öffentlichkeit und Behördenbeteiligung, Kenntnis. 

 

2. Der Gemeinderat Gemeinde Utting am Ammersee beschließt die 16. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Am Moosgraben“ mit den gefassten hinweislichen Ergänzungen in der Fas-
sung vom 31.07.2025 als Satzung. 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss zur 16. Änderung des Bebauungs-
planes „Am Moosgraben“ in der Fassung vom 31.07.2025 ortsüblich bekannt zu machen (§ 
10 Abs. 3 BauGB). 

 
Abstimmung: Ja 10  Nein 0   
 
 
15. Anfragen und Mitteilungen  

 
Zur Kenntnis genommen  
 
Ende der Sitzung: 22:18 Uhr 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
 

    
 
 

Florian Hoffmann    Matthias Graf 
Erster Bürgermeister    Schriftführung 
 


